
 

 

Synopse 16.118 
 (16.14) 
Gesetz über die Gebäudeversicherung (Gebäudeversicherungsgesetz, GebVG); Änderung; 2. Beratung (E16-500-2) 
 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom 10. Mai 2016 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 8. Juni 2016 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Beratung 
vom … 

Gesetz 
über die Gebäudeversi-
cherung (Gebäudeversi-
cherungsgesetz, GebVG) 

    

Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

    

beschliesst:     

I.     

Der Erlass SAR 673.100 (Ge-
setz über die Gebäudeversi-
cherung [Gebäudeversiche-
rungsgesetz, GebVG] vom 
19. September 2006) (Stand 
1. Januar 2016) wird wie folgt 
geändert: 

    

Ergebnis GR-Beratung vom 13. September 2016: 
Zustimmung zu Entwurf Regierungsrat 

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/673.100/de
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 10. Mai 2016 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 8. Juni 2016 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Beratung 
vom … 

§  44a (neu) 
Überschuss 

§  44a Abs. 1 (geändert)    

1 Bleiben Jahresüberschüsse 
bei der freiwilligen Gebäude-
wasserversicherung und den 
durch Dekret übertragenen 
Zusatzaufgaben, ist davon die 
Hälfte, begrenzt auf insgesamt 
eine Million Franken, dem 
Kanton abzuliefern. Bestehen 
während mehrerer Jahre 
Überschüsse, sind die Prä-
mien oder Leistungen anzu-
passen. 

1 Bleiben Jahresüberschüsse 
Bleibt bei der freiwilligen Ge-
bäudewasserversicherung und 
den durch Dekret übertrage-
nen Zusatzaufgaben, ist ins-
gesamt ein Jahresüberschuss, 
sind davon die Hälfte, be-
grenzt auf insgesamt eine Mil-
lion Franken, dem Kanton ab-
zuliefern.18 % dem Kanton 
abzuliefern. Vom Jahresüber-
schuss können Verluste aus 
sieben vorangegangenen Ge-
schäftsjahren abgezogen wer-
den, soweit sie bei der Be-
rechnung der Überschüsse 
dieser Jahre nicht berücksich-
tigt werden konnten. Bestehen 
während mehrerer Jahre 
Überschüsse, sind die Prä-
mien oder Leistungen anzu-
passen. 

   

 §  55a (neu) 
Übergangsrecht zur Änderung vom ... 

   

 1 Vom Jahresüberschuss ge-
mäss § 44a können Verluste 
erstmals aus dem Geschäfts-
jahr 2017 und den Folgejahren 
abgezogen werden. 
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Ergebnis der 1. Beratung 
vom 10. Mai 2016 

Entwurf des Regierungs-
rats vom 8. Juni 2016 
(Änderungen zum Ergeb-
nis 1. Beratung) 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 2. Beratung 
vom … 

II.     

Keine Fremdänderungen.     

III.     

Keine Fremdaufhebungen.     

IV.     

Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderung unter Ziff. I. 

    

Aarau,     

Präsident des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

    

 


